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Einleitung

A. Problemaufriss

„Es liegt in der Natur der Sache begründet, daß das Wissen jedes einzelnen, 
der im entscheidenden Zeitpunkt gesetzlicher Vertreter ist, der juristischen Person 
oder Gesellschaft innewohnt.“1 So lautet die Antwort, die das Reichsgericht im Jahr 
1935 auf die Frage nach dem Wissen einer juristischen Person gab. Das belegt, 
dass es sich bei der Wissenszurechnung an die juristische Person um alles andere 
als eine neue Fragestellung handelt. Während die Ansicht des Reichsgerichts die 
Debatte um das Wissen der juristischen Person für weite Teile des 20. Jahrhun-
derts prägte,2 beantworten die Rechtsprechung und die ganz h. M. im Schrifttum 
dieselbe Frage heute anders.3 

Auch wenn die „Natur der Sache“ aus der Debatte weitestgehend verschwun-
den ist, liegt die Wurzel des Problems noch immer in der „Natur“ der juristischen 
Person. Als selbstständiges, am Rechtsverkehr teilnehmendes Rechtssubjekt ist 
die juristische Person den gesetzlichen Vorschriften ebenso unterworfen wie jede 
natürliche Person. Zu den anzuwendenden Vorschriften zählen auch sog. Wissens-
normen. Sie enthalten subjektive Tatbestandsmerkmale, die das Vorhandensein oder 
das vorwerfbare Fehlen von Wissen an Rechtsfolgen knüpfen. Wie die Regelungen 
zur Arglist, zur Verjährung und zum Rechtserwerb vom Nichtberechtigten belegen, 
kann Wissen bzw. Wissen-Müssen große Auswirkungen auf die Rechtsstellung 
einer juristischen Person haben. Während hinsichtlich des „Ob“ der Anwendung 
jener Normen keine Zweifel bestehen, wirft das „Wie“ ihrer Anwendung nach wie 
vor schwierige Fragen auf. Denn als nur rechtliches Gebilde kann die juristische 
Person selbst nicht über Wissen verfügen. Sind Wissensnormen auf sie anzuwen-
den, verbleibt deswegen nur die Möglichkeit, ihren Wissensstand zu konstruieren – 
mit anderen Worten, ihr Wissen zuzurechnen. Allerdings lässt sich dem Gesetz nicht 
entnehmen, wie eine solche Zurechnung zu bewerkstelligen wäre. 

	 1	RG, JW 1935, 2044.
	 2	Das belegen z. B. die später ergangenen Entscheidungen des BGH: BGH, WM 1955, 831 
(832); NJW 1984, 1953 (1954).
	 3	Aus der Rechtsprechung: BGH, NJW 1996, 1399 (1341): „[…] die Wissenszurechnung 
gründet nicht in der Organstellung oder einer vergleichbaren Position des Wissensvermitt-
lers (Organtheorie), sondern im Gedanken des Verkehrsschutzes […]“; vgl. aus der Literatur: 
Baum, Die Wissenszurechnung, 1999, S. 317 f.: „Überkommene Rechtsprechung“; Buck-Heeb, 
AG 2015, 801 (802): „Überwindung der Organtheorie“. 
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Zur Beantwortung dieser Frage wird seit Jahrzehnten eine umfangreiche Debatte 
geführt, die zu einem Ergebnis führte, das problemlos als Stückwerk bezeichnet 
werden kann. Die Folgen dieser Entwicklung werden am Beispiel der Wissens-
zurechnung an die Aktiengesellschaft besonders deutlich. Orientiert man sich nur 
an der h. M., können mindestens sechs Konstellationen unterschieden werden, die 
jeweils anderen Regeln und Grundsätzen folgen sollen: 

Wie es bei dem Wissen von Vorstandsmitgliedern zur Zurechnung an die Gesell-
schaft kommen kann, soll davon abhängen, ob ein Vorstandsmitglied (1) an einem 
Vorgang unmittelbar beteiligt gewesen ist oder (2) nicht. Ist der Wissensträger selbst 
kein Vorstandsmitglied oder an dem Vorgang nicht unmittelbar beteiligt (3), hängt 
die Wissenszurechnung von der Verletzung von Wissensorganisationspflichten ab, 
es sei denn, der Wissensträger ist Mitglied des Aufsichtsrats. In diesem Fall soll es 
überhaupt nur dann zur Wissenszurechnung kommen können, (4) wenn der Auf-
sichtsrat ausnahmsweise vertretungsbefugt handelt, soweit (5) das gesamte Organ 
über einschlägiges Wissen verfügt. Das Wissen eines einzelnen Aufsichtsratsmit-
glieds kann schließlich (6) aber doch von Bedeutung sein, sofern sich die Weiter-
gabe dieses Wissens an das Gesamtorgan unangemessen verzögert hat. 

Jede dieser Konstellationen folgt anderen Regeln. Das ist innerhalb der h. M. 
weitestgehend Konsens, obwohl die jeweiligen Vorstellungen von den dogmati-
schen Grundlagen mitunter deutlich voneinander abweichen. So ist bis heute eine 
kaum zu überblickende Fülle von dogmatischen Begründungsansätzen anzutreffen, 
die von einer Analogie zu § 166 BGB bis hin zur Ausformung allgemeiner Grund-
sätze in freier richterlicher Rechtsfortbildung reichen. Vor diesem Hintergrund ist 
es eine Aufgabe dieser Arbeit, einen Überblick über die umfangreiche Debatte zu 
verschaffen, um auf diese Weise eine Zwischenbilanz zu ziehen. Denn ohne die 
Sichtung und Auswertung der Literatur ist es nicht möglich, die Kernfragen dieser 
Arbeit zielführend zu untersuchen. 

Wie die eingangs zitierte Entscheidung des Reichsgerichts belegt, spielt das 
Wissen von Organmitgliedern eine große Rolle für die Wissenszurechnung. Das 
hat seine Ursache in der besonderen Stellung, die Organmitglieder innerhalb der 
juristischen Person einnehmen. Auf die Zurechenbarkeit ihres Wissens soll sich 
diese Arbeit fokussieren. Dabei ist angesichts der großen Anzahl wissenschaftli-
cher Beiträge4 zu diesem Themenkomplex die Frage berechtigt, ob es hierzu über-
haupt einer weiteren wissenschaftlichen Untersuchung bedarf. Davon ist speziell 
im Hinblick auf das Wissen von Organmitgliedern auszugehen. Die aufgezeigten 
Verästelungen der Zurechnungsdebatte, mit ihren für die jeweiligen Konstella-
tionen eigenen Regeln und Grundsätzen, verstellen den Blick auf die größeren 
Zusammenhänge. Deswegen ist es ein weiteres Hauptanliegen dieser Arbeit, die 

	 4	Z. B. die grundlegenden Arbeiten von Schilken, Wissenszurechnung im Zivilrecht, 1983, 
und von Buck, Wissen und juristische Person, 2001; zuletzt die Dissertationen von Seidel, Die 
wertende Wissenszurechnung, 2021, oder von Fietz, Die Wissenszurechnung gegenüber juris-
tischen Personen, 2021. 
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bestehenden Zusammenhänge bei den unterschiedlichen Konstellationen der Zu-
rechnung des Wissens von Organmitgliedern an die Aktiengesellschaft sichtbarer 
zu machen und auf dieser Grundlage weitere Fälle zu identifizieren, in denen es zu 
einer Wissenszurechnung kommen muss. Anlass zu weitergehenden Überlegungen 
besteht insbesondere dort, wo die hergebrachte Orientierung der Zurechnungslehre  
anhand von bestimmten Konstellationen in Frage gestellt werden muss, weil sich 
die Realität der Arbeitsweise der Organe häufig von den diskutierten Zurechnungs-
konstellationen entfernt. Derartige Fragen haben bislang keinen Eingang in die 
Zurechnungsdebatte gefunden. 

B. Fragestellung und Gang der Untersuchung 

Ziel dieser Arbeit ist es festzustellen, in welchen Fällen der Aktiengesellschaft 
das Wissen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern zuzurechnen ist. Entlang 
einer Darstellung der verschiedenen Konstellationen, in denen eine Wissenszu-
rechnung in Betracht kommt, soll insbesondere untersucht werden, unter welchen 
Voraussetzungen und auf welcher dogmatischen Grundlage der Gesellschaft das 
Wissen eines Organmitglieds zuzurechnen ist. 

Im ersten Teil der Untersuchung wird das Wissen von Vorstandsmitgliedern 
untersucht. Die Darstellung wird danach unterscheiden, ob ein Vorstandsmitglied 
selbst an einem Vorgang, für das sein Wissen rechtserheblich sein könnte, mitge-
wirkt hat oder ob es unbeteiligt war. Für das Wissen unbeteiligter Vorstandsmit-
glieder soll insbesondere das Konzept der Wissensorganisation untersucht werden. 
Dabei steht die dogmatische Begründung dieser Zurechnungskonstruktion im Vor-
dergrund. Die für diese Konstruktion bis heute vertretenen Begründungsansätze 
sollen umfassend erläutert und bewertet werden. Im Zuge dessen wird sich zei-
gen, dass sich das Konzept der Wissensorganisation nur schwer mit dem Gesetz in 
Einklang bringen lässt und auch die bislang präsentierten, auf freier richterlicher 
Rechtsfortbildung basierenden Begründungsansätze nicht frei von Zweifeln sein 
können. Im Anschluss daran soll ein grundlegenderer Begründungsansatz vorge-
stellt werden, der zumindest für unbeteiligte Vorstandsmitglieder als eingegrenzte 
Gruppe von Wissensträgern eine überzeugende dogmatische Begründung für das 
Konzept der Wissensorganisation liefern kann. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wird das Wissen von Aufsichtsratsmitgliedern 
untersucht. Die Darstellung wird zum einen danach unterscheiden, ob der Auf-
sichtsrat ausnahmsweise selbst vertretungsbefugt ist oder nicht und zum anderen 
danach, ob das Gesamtorgan über einschlägiges Wissen verfügt oder nur einzelne 
seiner Mitglieder. Auch in diesem zweiten Teil der Untersuchung soll ein beson-
deres Augenmerk darauf liegen, unter welchen Voraussetzungen und auf welcher 
dogmatischen Grundlage der Aktiengesellschaft das Wissen von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats zugerechnet werden muss. Dabei soll insbesondere ein Zusammen-
hang zu den Grundlagen der Zurechnung des Wissens von Vorstandsmitgliedern 




